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Die Schulsrage im neuen Deutschland.
Die Staatsumwälzung in Deutschland

brachte auch der Schule mannigfache Ver-
äyderungen. Unter dem monarchischen
Deutschland war die Schule ein wichtiges
Glied des monarchischen Staates. Die
ganze Schulorganisation atmete den Geist
des straffen Militärstaates. Die Bewegungs-
freiheit der Lehrerschaft war durch zahlreiche
Reglements und Verordnungen gehemmt,
eine stramm bureaukratische Schulaufstcht
ergänzte die gesetzlichen Vorschriften. Ein
streng gegliedertes Netz von Schulanstalten
mit zahllosen Zwischen- und Abschlußprü-
sungen wies jedem Stande schon frühzeitig
den Lebensweg und trug auch Sorge, daß
kein Unberufener in die oberen Regionen
eindrang. — Aber neben diesen wenig erfreu-
lichen Einschränkungen von .oben hatte das
alte Regime auch seine großen Vorzüge.
Einmal sicherte es den Konfessionen ihr
Mitspracherecht in der Schule und der
Jugenderziehung. Man hatte fast durchweg
die konfessionelle Schule und verlieh
ihr weitgehende Rechte, allerdings ihren
Trägern auch weitgehende Pflichten. Wo
aber eine konfessionelle Minderheit nicht
staatlich anerkannt war, wurde sie verge-
wältigt. Allein der Großteil der Jugend
wuchs in der konfessionellen Schule auf,
die vom Staate unterhalten wurde.

Die Revolution bedrohte nun vor allem

die konfessionelle Schule. AuS sozial-
demokratischen und freisinnigen Kreisen er-
scholl seit Jahren und Jahrzehnten der Ruf
nach der Einheitsschule. Jeder Hand-
werkSburschs im Bahnwagen traktierte feine
Mitreisenden mit dieser .neuen" Idee, die
ein Programmpunkt der Sozialdemokratie
überhaupt ist. Allein wie diese Einheit?-
schule eigentlich aussehen sollte, darüber
war man nicht einig. Ungläubige, kirchen-
feindliche Kreise wollten vor allem die
Konfession aus der Schule beseitigen
und demnach eine konfessionslose Schule
einführen, deren Besuch allen Kindern im
schulpflichtigen Alter zur Pflicht gemacht
werden sollte. Da man aber doch heraus-
fühlte, daß man ohne jede Religions- und
Sittenlehre auf dem Gebiete der Jugend-
erziehung nicht auskommen könne, befür-
wortete man die Einführung eines kon-
fessionSlosen Religions- oder Sit-
tenunterrichteS. Offenbar waren die
Verfechter dieser Idee auf kürzere oder
längere Zeit in unserm schweizerischen Kul-
turstaate, dort wo die großen Mittellands-
flüsse sich vereinigen, in der Lehre gewesen.

Jene Schichten des Volkes, denen bisher
der Aufstieg in die höhern Klassen und
Schulen durch allerlei unbequeme Vorschriften
erschwert worden war, während die Sproß-
linge des GeburtS- und Geldadels mühelos



die höchsten Stufen der .Bildung" erkletter-
ten, dachten sich die Einheitsschule noch
anders. Der Zutritt zu den höhern
Schulen sollte inskünftig nur mehr jenen
gestattet sein, die von ihren Lehrern
dazu als geeignet befunden wurden.
Die notwendige Folge davon ist die Bil-
dung von Begabtenklassen, also die
ausschließliche Scheidung der. Schüler nach
Begabung, nicht nach dem Alter. Damit
ist natürlich auch die Frage des Eintritts-
alters und AustrittsatterS wieder aufge-
rollt. Die Mittel zur weitern Ausbildung
der Begabten hat der Staat zu liefern
Die andern dagegen werden den „niedern"
Berufsarten zugewiesen.

Eine solche Verantwortung, die diese
neue Einheitsschule dem Lehrer überbinden
möchte, müßten wir von unserm Stand-
punkte aus ablehnen. Der Lehrer hat ohne-
hin schon eine große Verantwortung zu
tragen, wenn er seinen Beruf richtig auf-
faßt. Wir dürfen sie nicht noch ungebührlich
vermehren, was aber unbedingt der Fall
wäre, wenn ihm das entscheidende Wort
in Berufswahl der Schüler zustünde. Wer
weiß, wie ungleich die Talente im Schüler
sich entwickeln, beim einen früh, beim an-
dern spät, beim einen einseitig nach dieser
oder jener Richtung, beim andern mehr
auf breiter Basis, wer bedenkt, wie zahllose
Faktoren — innere und äußere — auf die

gute oder schlechte, allgemeine oder einsei-
tige Entwicklung der Talente einwirken,
wer sich auch stets dessen bewußt ist, daß
nicht das Wissen allein — und nicht ein-
mal dieses in erster Linie — sondern ebenso

sehr der Charakter den Menschen ausmacht
und befähigt, eine mehr oder weniger ein-
flußreiche Stellung im Leben einzunehmen,
wer endlich auch in Erwägung zieht, daß
nicht jeder Lust und Liebe zu einem höhern
Beruf hat, wenn er auch die nötige Be-
gabung dazu hätte, wer dies alles erwägt,
der w»rd als Lehrer ohne weiteres darauf
verzichten müssen, einem jungen Menschen

zum voraus zu erklären: Du darfst in die
Schule für höhere Berufe eintreten, du aber
nicht! Wie zahllose verfehlte Existenzen
würden künftig auf der Seele des Lehrers
lasten! Sicherlich müßte ein solches Be-
stimmungsrecht des Lehrers bei der Berufs-
wähl der Jugend dem Lehrer einen großen
Einfluß verschaffen, aber einen Einfluß, der
ihm zum Verderben gereichen könnte. Jeder
Mißbrauch dieses Einflusses — oder sind
wir Lehrer gefeit gegen den Mißbrauch

unserer Kompetenzen? — würde noch viel
mehr als bisher dem ganzen Lehrerstande
aufs Schuldkonto geschrieben, und je höher
die Warte, auf der wir gestanden, desto
schmerzlicher wäre der Fall.

Sodann verkennt die Einheitsschule,
die konfessionslose wie die soziale, das erste
Anrecht der Eltern auf die Kinder und
proklamiert die absolute Staatsomnipotenz
auf dem Gebiete der Schule. Familie
und Kirche haben ein größeres Anrecht
auf die Kinder als der Staat, erstere nach
dem Naturrecht, letztere zufolge ihres Auf-
träges, den sie von Gott erhalten. Es ist
geradèzu widersinnig, die StaatSallmacht
auf dem Gebiete des Schulwesens zu ver-
künden, wenn man doch tagtäglich mit ei-
genen Augen StaatSgebilde verschwinden
und neue erstehen sieht, die in ihren Zielen
und Aufgaben durchaus nicht einig gehen.
Wohl hat der Staat ein Anrecht auf die
Schule, denn die Schule soll ihm dieBür-
ger erziehen. Allein vor dem Bürger soll
der Mensch und der Christ den Bortritt
haben. Nur gute Menschen und gute Chri-
sten werden gute Bürger. Aufgabe des
Staates ist es, die Familie und die Kirche
in ihrer Erziehungsaufgabe zu unter-
stützen und durch Förderung der Schul-
technik das Erziehungswerk zu erleichtern.
Allein es kann nicht Aufgabe deS Staa-
tes sein, den Geist der Schule zu bestim-
men; das ist Sache der Eltern, resp, der
Kirche. Daher kann nur die konfessionelle
Schule den Wünschen der Eltern gerecht
werden, unter keinen Umständen aber die
konfessionslose Schule. Und aus gleichem
Grunde muß das Elternhaus in engstem
Kontakt mit dem jungen Menschen das
entscheidende Wort für sich reservieren, wo
es sich um die Berufswahl handelt, und
nicht die Schule. Letztere kann wohl ihre
Erfahrungen und Beobachtungen kundgeben;
aber daß man. ihr das verantwortliche Ja
oder Nein zuschiebe — dafür bedanken wir
uns.

Die Sozialdemokrateu haben aus
politischen Rücksichten den Kampf gegen die
konfessionelle Schule — für dermalen —
aufgegeben und sich mit dem Zentrum
auf einer Mittellinie zusammengefunden,
die freilich nur ein Kompromiß ist und
niemand restlos befriedigt. Allein vor-
läufig bedeutete dieser Kompromiß die Um-
gehung eines wilden Kulturkampfes. Früher
oder später muß aber eine Abklärung ein-
treten. Im protestantischen Deutschland



dürfen die Katholiken nicht auf einen un-
bestrittenen Sieg rechnen. Sobald ein Kampf
um die Glaubensprinzipien entbrennt, scha-
ren sich bekanntlich alle Feinde der kath.
Kirche zusammen. Darum müssen wir die
Haltung der Katholiken Deutschlands in der
Frage der konfessionellen Schule billigen,
obschon die Situation eine durchaus unsichere
ist und zukünftigen Kämpfen die Türe offen
läßt. — Wir lassen hier die Bestimmungen
folgen, die bei Beratung der neuen Reichs-
versassung Annahme fanden. Sie sichern
bis auf weiteres den Fortbestand der
konfessionellen Schule, sofern dieKatho-
liken ihre heiligsten Pflichten nicht versäu-
men, und ermöglichen den Aufbau des
Schulwesens in Anpassung an die beruf-
lichen Bedürfnisse.

„Art. 143. DaS öffentliche Schulwesen
ist organisch auszugestalten.. Auf einer für
alle gemeinsamen Grundschule baut sich das
mittlere und höhere Schulwesen auf. Für
diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der
Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kin-
des in eine bestimmte Schule seine Anlage
und Neigung, nicht die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Stellung oder das Religions-
bekenntnis seiner Eltern maßgebend."

„Innerhalb der Gemeinden sind auf
Antrag der Erziehungsberechtigten
Volksschulen ihres Bekenntnisses oder
ihrer Weltanschauung zu errichten, soweit
sie einen geregelten Schulbetrieb nicht be-
einträchtigen. Das Nähere bestimmen die
Landgesetze nach den Grundsätzen eines zu
erwartenden Reichsgesetzes."

„Art. 144. Private Schulen als Ersatz
der öffentlichen Schulen bedürften der Ge-
nehmigung des Staates. Sie unterstehen
den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist
zu erteilen, wenn die privaten Schulen in
ihren Lehrzielen und Einrichtungen, sowie
in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schu-
len zurückstehen, und im Falle der Erhebung
von Schulgeld durch Abstufungen auch min-
derbemittelten Volksschülern zugänglich ge-
macht werden."

„Private Volksschulen sind nur zuzu-
lassen, wenn für eine Minderheit von Er-
ziehungsberechtigten, deren Wille nach Ar-
tikel 143, Abs. 2 zu berücksichtigen ist, eine
öffentliche Volksschule ihres Bekenntnisses
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in der Gemeinde nicht besteht. Private
Borschulen sind unzulässig."

„Art. 146. Der Religionsunterricht
ist ordentlicher Lehrgegenstand der
Schule. Seine Erteilung wird im Rahmen
der Schulgesetzgebung geregelt. Der Re-
ligionsunterricht wird in llebereinstim-
mung mit den Grundsätzen der betreffen-
den Neligionsgesellschaften unbeschadet
des Aufsichtsrechtes des Staates erteilt."

„Die Erteilung des Religionsunterrichtes
und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen
bleibt der Willenserklärung der Lehrer, die
Teilnahme an den religiösen Unterrichts-
fächern und den kirchlichen Feiern und
Handlungen der Willenserklärung der Er-
ziehungSverechtigten überlassen."

„Die bestehenden theologischen Fakultäten
an den Hochschulen bleiben erhalten."

Deutschland erhält demnach drei ver-
schiedene Schularten: konfessionelle
Schulen, Simultan schulen und bekennt-
nisfreie (religionslose) Schulen. Wie
viele Schulen des einen und des andern
Systems in den Gemeinden einzurichten
sind, hängt davon ab, wie v ele Eltern sich

für die eine und wie viele sich für andere
Schulart aussprechen. Die Bedeutung der
Zulassung von Privatschulen dürfte sich

besonders in den Diasporagegenden zeigen.
Den katholischen Eltern z B. wird in den
Gemeinden, wo sie eine mehr oder weniger
kleine Minderheit bilden, durch die Ver-
fassung die Möglichkeit geboten, durch die
Einrichtung einer Privatschule ihre Kinder
in der kathol. Religion erziehen zu lassen,
und wo dies vielleicht aus pekuniären
Gründen nicht zu machen ist,, können die
Kinder wenigstens nicht gezwungen werden,
in der Schule, die sie be uchen, einen nicht-
katholischen Religionsunterricht oder einem
religionslosen Moralunterricht beizuwohnen.
Das in der Verfassung in Aussicht gestellte
Reichsschulgesetz wird keine andere Aufgabe
haben, als für die technische Ausarbeitung
der in der Verfassung niedergelegten allge-
meinen Grundsätze zu sorgen. Ob es den
Lehrern jenes weitgehende Vetorechts bei
der Auswahl der „Studenten" einräumt,
wie man vielfach träumt und hofft, .wird
die Zukunft lehren. Wir würden es, wie
gesagt, seiner Konsequenzen wegen ablehnen.

O
O

O


	Die Schulfrage im neuen Deutschland

